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KapitelA 
Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes 

I. Einleitung 

"Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie" hat Armin Kaufmann 
seine 1954 erschienene Dissertation betitelt, in der er die Erkenntnisse der Bin-
dingsehen Normenlehre aufgreift und fortentwickelt, die Ungenauigkeiten 
Bindings aufzeigt und durch verbesserte Einsichten ersetzt In entsprechender 
Weise soll hier die Kaufmannsehe Lehre daraufhin überprüft werden, inwie-
weit ihre Bestandteile als "gültig" bzw. als "überholt", als "lebendig" bzw. als 
"tot" eingeschätzt werden müssen. 

Die "lebendigen" Anteile sollen dabei wiederum nicht nur herausgearbeitet, 
sondern zu neuen dogmatischen Erkenntnissen weiterverarbeitet und fortge-
schrieben werden - so wie Armin Kaufmann die Bindingsehe Normentheorie 
i. S. der finalen Handlungslehre ausgewertet und argumentativ fruchtbar ge-
macht hat Wie in Armin Kaufmanns Auseinandersetzung mit Binding soll es 
also nicht nur um den Begriff der Norm gehen, sondern um die gesamte Straf-
rechtsdogmatik, die sich an den Normbegriff hängt und von ihm abhängt. 
Normlogik und Strafrechtsdogmatik werden somit -dem Ansatz Armin Kauf-
mann entsprechend 1 - als zwei miteinander "untrennbar verknüpfte" Arbeits-
felder aufgefaßt, wobei der Normbegriff im speziellen der dogmatischen Er-
kenntnis im übrigen lediglich das Fundament bereitet. Als Untersuchungsge-
genstand wird deshalb nicht nur Armin Kaufmanns Normenlehre, sondern -
daran anschließend - dessen gesamte Strafrechtsdogmatik in Augenschein ge-
nommen. 

Dabei werden die nachfolgenden Kapitel zeigen, welche Modiflkationen an 
Armin Kaufmanns Normbegriff vorgenommen werden müssen, und welche 
dogmatischen Konsequenzen sich an diese Modif"tkationen heften: Die Be-
schäftigung mit dem Normbegriff Kaufmanns ist von daher nur Mittel zum 
Zweck, zu dem Zweck nämlich, Kaufmanns Strafrechtsdogmatik insgesamt 
"aufzuheben" (in welchem Sinne des Wortes auch immer). Angestrebt wird 

1 Annin Kaufmann. Normentheorie. S. VII. 



2 Kapitel A: Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes 

also eine Kritik der Strafrechtsdogmatik Annin Kaufmanns von ihren Grund-
lagen, d. h. von ihrem Normbegriff her. 

Der damit unterbreitete Vorschlag, sich mit Annin Kaufmanns Strafrechts-
dogmatik zu befassen, bliebe allerdings formal und also an der Oberfläche haf-
ten' wenn nicht zugleich klargestellt würde, was in diesem Zusammenhang 00-

ter "Strafrechtsdogmatik", unter "Rechts dogmatik" überhaupt, begriffen, wel-
che Materie mithin im weiteren als unter diesem Sprachzeichen zusammenge-
faßt gelten soll. Reichweite und Inhalt des Begriffs "Rechtsdogmatik" sind 
nämlich alles andere als unumstritten2 • 

11. Rechtsdogmatik und Rechtsauslegung 

1. Das klassische Verstttndnis von Dogmatik 

Nach der Defmition G. Husserls ist unter Rechtsdogmatik "die Wissenschaft 
von den Wesensvoraussetzungen des Rechts" zu verstehen3• Aufgabe der 
Rechtsdogmatik sei es demzufolge, "die Herausarbeiwng eines Systems reiner 
überzeitlicher Grundbegriffe, die eine Region apriorischer Möglichkeiten des 
Rechts bilden "4, in Angriff zu nehmen. Annin Kaufmann hat sich dieser Auf-
fassung Husserls angeschlossenS : "Dogmen aufzustellen, die nicht die Präten-
tion der Zeitlosigkeit in sich tragen ood nur - noch dazu ohne Authentizität - die 
Aussprüche eines Gesetzgebers interpretieren wollen, kann nicht die Aufgabe 
der Rechtswissenschaft, sondern nur diejenige einer philologisch versierten 
Gesetzeskunde sein. Dogmatik trägt ihren Namen nur zu Recht - und sie 
bewährt sich nur -, wenn sie die sachlogischen Zusammenhänge aufdeckt, die 
den Rahmen für jede materiale Regeloog abgeben". 

Eigentlich und einzig wissenschaftlich im juristischen Bereich ist damit für 
Annin Kaufmann nur die Rechtsdogmatik, d. h. das Bemühen um die Ermitt-

2 Dazu stellt Rottleuthner, Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft, S. 178, kritisch fest: 

"Dogmatische Sätze sind die, welche die Mehrheit der Iuristen für richtig hält". Ähnlich Alexy, 
Theorie der juristischen Argumenta tion, S. 318, der dogmatische Sätze u. a. dadurch charakterisiert 

sieht, daß die Mehrzahl der Iuristen sie "für dogmatisch hält". Struck, IZ 1975, 84 ff., kritisiert den 

dogmatischen Charakter der Diskussion über Dogmatik. 
3 G. Busserl, Rechtskraft und Rechtsgeltung, S. V. 
4 G. Busserl, a.a.O., S. V; vgl. auch Reimch, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen 

Rechts, S. 6 ff.; Dahm, Deutsches Recht, S. 79; Esser, Rechtswissenschaft, S. 780; lArenz, 
Methodenlehre, S. 108 ff.; Welzel, Vom Bleibenden und vom Vergänglichen in der 
Strafrechtswissenschaft, S. 361 f. 

S Armin Kaufmann, Normentheorie, S. IX f. 
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lung transpositiver Vorgegebenheiten für das positive Recht. Der Erkenntnis 
und Verlmüpfung dieser unabänderlichen Voraus-Setzungen jedes Rechts gilt 
nahezu das gesamte Werk Armin Kaufmanns, der dabei scharf zwischen 
Rechtsdogmarik und -auslegung differenziert: Insoweit, als es der Rechtsdog-
matik (ihrer AufgabensteIlung gemäß) gelungen sei, ein "überpositiv" und 
"übernational" konzipiertes "Modell der richtigen Regelung" zu entwerfen, 
verbleibe der Rechtsauslegung im Grunde nur die Prüfung "der Frage, inwie-
weit der Gesetzestext der Anwendung des als richtig erkannten Modells entge-
gensteht"6. Der so eröffnete Dualismus zwischen dogmatischer und interpre-
tatorischer Tätigkeit auf dem Arbeitsfeld der Jurisprudenz, zwischen "echter" 
Rechtswissenschaft (= Dogmatik) und "bloßer" Gesetzeskunde (= Auslegung) 7, 

kennzeichnet Armin Kaufmanns Verständnis von "Dogmatik" als klassisch. 

Dogmatik im klassischen Sinne beschäftigt sich eben mit Sätzen 8, "die sich 
nicht mehr durch die Geschichte in Verlegenheit setzen" lassen9 , weil sie die 
"Prätention der ZeitIosigkeit in sich tragen" 10, jenen Sätzen, die als "Dogmen" 
bezeichnet werden (das griechische Verbum "dokein" besagt soviel wie "ein-
leuchten"). Diese Dogmen inhaltlich aufzuzeigen, als gültig auszuweisen, sy-
stematisch zueinander in Beziehung zu setzen und dadurch Folgerungen aus 
ihnen abzuleiten, so wird - nicht nur in der Rechtswissenschaft, sondern gerade 
auch in der Theologie - das dogmatische Verfahren traditionsgemäß bescbrie-
benll . 

Die Quelle, aus der ein bestimmter Satz die unumstößliche Dignität eines 
Dogmas bezieht, mag dabei von Wissenschaftsdisziplin zu -disziplin durchaus 
unterschiedlich sein: Für den Katholizismus entsteht ein Dogma aus der aus-
drücklichen Verkündigung eines Satzes durch die Kirche als von Gott unmit-
telbar offenbart 12; der Protestantismus relativiert die Bedeutung der kirchlichen 
Verkündigung, indem er nur solche Sätze als Dogmen anerkennt, hinsichtlich 
derer Übereinstimmung zwischen kirchlicher Verkündigung und der in der 
Bibel bezeugten göttlichen Offenbarung besteht13; im Rahmen der Philosophie 
nennt Cicero einen Satz dann "Dogma", wenn er aufgrund der Autorität eines 

6 Ders., Das Übernationale und Überpositive, S. HO. 
7 Ders., Nonnentheorie, S. 9 C. 
8 Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, S. 312; Krawietz, ÖZöR 1972 (23), S. 55; 

ders. , Juristische Entscheidung und wiss. Erkenntnis, S. 223 C.; Ronleuthner, Rechtswis senschaft 
als Sozialwissenschaft, S. 176. 

9 Ihering, Der Geist des römischen Rechts, S. 7. 
10 Annin Kaufmann, Normentheorie, S. IX. 
II Koschaker, Europa und das römische Recht, S. 48 C.; 91; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 

der Neuzeit, S. 54 C., 59. 
12 Diekamp, Katholische Dogmatik, Bd I, S. 12; Bahner, Lex. Theo1. u. Kirche, Bd. 3, S. 439. 
13 K. Barth, Die kirchliche Dogmatik, Bd. I. Teilbd. I, S. 280; Trillhaas, Dogmatik, S. 36, 41. 


